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Ansprechpartnerin in der DIHK:  

Isabel Blume (blume.Isabel@dihk.de) 

Standortfaktor Recht: 
Strategische Klagen limitieren und Prozessfinanzierung 

regulieren

Kollektive Klageinstrumente halten Einzug in 

vielen europäischen Rechtsordnungen. Ur-

sprünglich als Erfolg für den Umwelt- und 

Verbraucherschutz und den „besseren“ Zu-

gang zur Gerichtsbarkeit gesehen, finden die 

Interessen und Risiken für die Unternehmen 

im Einzelnen und die Wirtschaft im Ganzen 

nur jedoch nur noch selten Gehör. Dabei ber-

gen diese Instrumente erhebliche Gefahren 

und Missbrauchspotenziale. Als Beschleuni-

ger wirkt vor allem die Möglichkeit, Klagen 

durch Prozessfinanzierer fremdfinanzieren 

zu lassen. Transparenzpflichten fehlen, 

ebenso Vorgaben für die Mittelherkunft 

selbst oder die Einflussmöglichkeiten des 

Investors. Damit wird die prozessuale Gleich-

heit der Parteien (“equality of arms”) stark in 

Frage gestellt. Bislang agieren Prozessfinan-

zierer und finanzierte Streitparteien in einem 

nahezu gänzlich unregulierten Feld.  

Eine eigenständige Kategorie bilden strategi-

sche Klagen, die – nicht selten auch in Teilen 

staatlich finanzierte – NGOs vornehmlich der 

Durchsetzung politischer Ziele dienen. Breite 

Bekanntheit haben zuletzt Klimaklagen er-

reicht, vom Bundesverfassungsgericht über 

den Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte bis hin zu dutzenden Verfahren allein 

in Deutschland, weltweit handelt es sich um 

mehrere hundert Klagen.  

Folgende Leitlinien sollten das wirtschafts-

politische Handeln bestimmen: 

• Nachbesserungsbedarf bei der Verbandskla-

genrichtlinie und dem deutschen VDUG

(DE+EU)

• Keine Prozessfinanzierung im Bereich des

kollektiven Rechtsschutzes (DE+EU)

• Chancengleichheit als Regulierungsmaxime

in der Prozessfinanzierung (DE+EU)

• Standards für Prozessfinanzierung erforder-

lich (DE+EU)

zum Feedback-Formular

https://www.ihk.de/rheinhessen/standort/wirtschaftspolitik/beteiligungsportal/beteiligung-wipos-4889876
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Nachbesserungsbedarf bei der Verbandskla-

genrichtlinie und dem deutschen VDUG 

(DE+EU) 

Mit der sog. Verbands- oder Kollektivklagen-

richtlinie hat der europäische Gesetzgeber 

einen Rahmen geschaffen, EU-weit ein neues 

Kollektivklageinstrument einzuführen. Der-

zeit besteht sowohl hinsichtlich der Richtli-

nie auf europäischer Ebene als auch der 

deutschen Umsetzung in Gestalt des Ver-

braucherrechtedurchsetzungsgesetzes 

(VDUG) Nachbesserungsbedarf. Dies betrifft 

zunächst die geringen Hürden (z. B. fehlende 

Mindesteintragungsdauer in die Liste der 

qualifizierten Verbraucherverbände, zu nied-

riges Verbraucherquorum etc.). Darüber hin-

aus sollte der Anwendungsbereich der kol-

lektiven Abhilfeklage nicht auf weitere EU-

Rechtakte erweitert werden. Vielmehr bedarf 

der bisherige Katalog der Überprüfung, in-

wieweit der Anwendungsbereich auf eindeu-

tige Rechtspositionen hin eingeschränkt 

werden sollte, denn Rechtsunsicherheit darf 

nicht zu Lasten der verpflichteten Unterneh-

men gehen. Kollektivklagen zur Durchset-

zung der DSGVO bzw. darauf basierende im-

materielle Schadenersatzansprüche werden 

von den Unternehmen als missbrauchsanfäl-

lig abgelehnt. 

Keine Prozessfinanzierung im Bereich des 

kollektiven Rechtsschutzes (DE+EU) 

Die Möglichkeit der Zuhilfenahme eines Pro-

zessfinanzierers sollte aus Sicht der Mehrheit 

der Wirtschaft für Kollektivklagen zwingend 

ausgeschlossen werden. Denn dem Geschä-

digten wird in dieser Konstellation zum einen 

selbst bei erfolgreicher Sammelklage nicht 

der vollständige Schadenersatz gezahlt – ei-

nen hohen prozentualen Anteil (20-50 %) 

müssten diese an den Prozessfinanzierer 

abgeben. Die hohen Renditeerwartungen von 

Prozessfinanzierern sind im Kollektivklagen-

bereich aber nicht Teil des zu ersetzenden 

Schadens und dürfen nicht zu Lasten der Ge-

schädigten gehen. Zudem besteht bei Drittfi-

nanzierung mit Gewinninteresse ein hohes 

Missbrauchspotenzial, dem nicht allein mit 

Transparenzvorschriften begegnet werden 

kann. Insbesondere öffnet das Zusammen-

spiel aus Kollektivklagen und Prozessfinan-

zierung Tür und Tor für strategische Klagen, 

die das Ziel haben, Unternehmen trotz recht-

mäßigen Handelns in Verhandlungen zu 

zwingen und zur Änderung ihres Geschäfts-

verhaltens zu zwingen oder durch die Not-

wendigkeit der Verteidigung gegen solche 

Klagen finanziell zu schädigen. Indem auch 

in Deutschland Unternehmen auch für recht-

mäßiges Handeln gerade in innovativen Sek-

toren haftbar gemacht werden (so z. B. mit 

der 11. GWB-Novelle), wird unternehmeri-

sches Handeln unverhältnismäßig belastet. 

Gleiches gilt für die Risiken der zivilrechtli-

chen Haftung nach der EU-Lieferkettenricht-

linie. 

Chancengleichheit als Regulierungsma-

xime in der Prozessfinanzierung (DE+EU) 

Es muss darum gehen, einen ausgewogenen 

Interessenausgleich zwischen Verbraucher-

interessen und den rechtmäßigen wirt-

schaftlichen Belangen von Unternehmen ge-

hen. Den Verbraucherinteressen ist durch die 

Einführung weitreichender Kollektivklagebe-

fugnisse bereits erheblicher Raum einge-

räumt worden. Recht (und Recht erhalten) 

darf allerdings nicht zum Investitionsobjekt 

werden.  

Soweit durch die EU die Prozessfinanzierung 

reguliert werden sollte, sollten sich die Maß-

nahmen daran orientieren, dass im Bereich 
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der Kollektivklagen Chancengleichheit im 

Prozess besteht. Das setzt mindestens die 

Transparenz der Vereinbarungen mit Prozess-

finanzierern für alle Prozessbeteiligten vo-

raus, ebenso dürfen Dritte keinerlei Einfluss 

auf den Prozess erlangen. Wünschenswert 

wäre eine gerichtliche Genehmigung der 

Drittfinanzierung, nach auch materiellrecht-

licher Kontrolle auf Sittenwidrigkeit. 

Standards für Prozessfinanzierung erfor-

derlich (DE+EU) 

In Konstellationen außerhalb von Kollektiv-

klagen kann das Instrument der Prozessfi-

nanzierung eine sinnvolle Ergänzung zu be-

stehenden Prozesskostenhilfemöglichkeiten 

darstellen. Dies gilt sowohl für Individualver-

braucherklagen, vor allem aberauch im un-

ternehmerischen Bereich, z. B. für KMU, die 

so ihre Liquidität schonen können. Dabei ist 

immer zu berücksichtigen, dass es sich bei 

der Prozessfinanzierung letztlich um ein Fi-

nanzprodukt handelt, nicht um ein Element 

effektiven Rechtsschutzes. Insofern sollte die 

Zulassung und das Marktverhalten der Pro-

zessfinanzierer unter staatliche Aufsicht ge-

stellt werden, eingegliedert in das Modell der 

Finanzmarktaufsicht oder dieser zumindest 

in wesentlichen Aspekten nachempfunden.  

Auch im konkreten Anwendungsfall braucht 

es Transparenz, um missbräuchlichen Effek-

ten vorzubeugen: Wer sich in einem Rechts-

streit eines Prozessfinanzierers bedient, muss 

zur vollständigen Offenlegung der Finanzie-

rungsvereinbarung gegenüber allen Beteilig-

ten verpflichtet werden. Aus ihr muss neben 

der Identität des Finanzierers, den konkreten 

Einflussmöglichkeiten im Prozess und der 

Mittelherkunft auch hervorgehen, ob zwi-

schen dem Finanzierer und dem beklagten 

Unternehmen eine Beziehung besteht, sei sie 

in Gestalt einer geschäftlichen Verbindung 

oder einer Konkurrenzsituation. So kann ver-

hindert werden, dass diese Klagen ohne Kos-

tenrisiko für andere Zwecke entfremdet wer-

den, z. B., um an Geschäfts- und Produkti-

onsgeheimnisse zu gelangen, die mehr Wert 

sein können als eine etwaig verlorene Klage. 

Solche Situationen sind gegenwärtig wegen 

fehlender Regulierung und Einführung von 

neuen, der US-disclosure-nachgebildeten 

Elementen im materiellen Recht (so vor allem 

in der Produkthaftungs-Richtlinie) wahr-

scheinlich. 

 

 

 




